
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 23. Januar 2024  

 
 Nr. 2024/61  

 

Swim Regio Solothurn, 4500 Solothurn: Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds an das 
Leistungszentrum Artistic Swimming 2023 
  

1. Erwägungen 

Swim Regio Solothurn ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds an das Leistungs-
zentrum Artistic Swimming für das Jahr 2023. Swim Regio Solothurn (SRSO) ist der Zusammen-
schluss der Vereine Schwimmclub Solothurn, Schwimmclub Eichholz Gerlafingen und Swim Re-
gio Solothurn. Die SRSO ist dem Regionalverband RZW angegliedert sowie Mitglied von Swiss 
Aquatics. Seit der Fusion im Jahr 2019 ist die SRSO der einzige leistungsorientierte Schwimmver-
ein im Kanton Solothurn. Aktuell zählt der Verein 170 Aktivmitglieder, davon 40 in der Katego-
rie Artistic Swimming. Im Bereich Artistic Swimming ist die SRSO offizieller Nachwuchsförde-
rungs Stützpunkt. Für das Jahr 2023 sind im Bereich Artistic Swimming Kosten in der Höhe von 
Fr. 161'211.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Swim Regio Solothurn ist gemäss der Verordnung über die Swisslos-Fonds (SLFV) 
folgender Beitrag zugesprochen: 
 
Beiträge an Trainingsstützpunkte im Leistungssport 2023 
(§ 21 SLFV) 
Artistic Swimming Fr. 20'000.00 

2.2 Der zugesicherte Beitrag verfällt nach 1 Jahr ab dem Datum dieses Beschlusses. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Sportfonds auf das Engagement 
des Swisslos-Sportfonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo ist unter 
so.ch/ddi/swisslos-sportfonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag zulasten des Kontos Swisslos-
Sportfonds (Auftrag 83596) anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds reg/012444 (kein Papierversand) 
Kant. Sportfachstelle 
Swim Regio Solothurn, Daniela Torre, Niklaus-Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn 


